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Zusammenfassung

Hintergrund: Rechtsmedizinischen Sachverständigen kommt in strafrechtlichen
Verfahren eine komplexe Rolle, die eine große Verantwortung beinhaltet, zu. Dieser
Umstand lässt sich auch anhand historischer Fälle nachzeichnen. Gleichzeitig können
historische Befunde von rechtsmedizinischer Seite betrachtet und ergänzt werden,
wenn es um die Interpretation medizinischer Befunde und um die Analyse ärztlicher
Gutachten geht.
Fragestellung: Ausgehend von dem Vorwurf des Holocaustüberlebenden Simon
Wiesenthal,Mediziner hätten Kriegsverbrechernmit ihren gutachterlichen Äußerungen
zu einer Art Amnestie verholfen, soll in der vorliegenden Arbeit der Fall Erich Ehrlinger,
in dem der Gerichtsmediziner Berthold Mueller Gutachten zur Haft- und zur
Verhandlungsfähigkeit erstattete, untersucht werden. In diesem ersten Teil des Beitrags
wird das Karlsruher Strafverfahren gegen Ehrlinger rekonstruiert, mit besonderem
Augenmerk auf medizinische Belange und ärztliche Einschätzungen während der Haft.
Material und Methoden: Nach Beantragung und Genehmigung einer Sperrfristver-
kürzung wurden die im Generallandesarchiv Karlsruhe vorgehaltenen Verfahrensakten
eingesehen und analysiert.
Ergebnisse und Diskussion: Einerseits erkrankte der inhaftierte Ehrlinger zweifellos
ernsthaft, andererseits brachte er immer wieder kaum objektivierbare gesundheitliche
Beschwerden vor. Bei der Analyse der Verfahrensakten haben sich insgesamt Hinweise
darauf ergeben, dass Ehrlinger gesundheitliche Belange taktisch einsetzte, um
das Verfahren zu verzögern und letztlich seine Haftentlassung zu erreichen. Die
Feststellung und Auseinandersetzung mit solchen Situationen stellen sowohl historisch
als auch aktuell eine Herausforderung für medizinische Sachverständige dar.

Schlüsselwörter
Geschichte der Rechtsmedizin · Sachverständige im Strafprozess · Nationalsozialismus ·
Haftfähigkeit · Verhandlungsfähigkeit

Einleitung

In seinem2014 erschienenArtikel „Prekäre
Balance: Überlegungen zum heiklen Ver-
hältnis von Richtern und Gutachtern“ [2]
beschreibt der Rechtswissenschaftler Vol-
ker Boehme-Neßler die schwierige Rolle
der Sachverständigen imdeutschenRecht.

VordergründigsinddieAufgabenderSach-
verständigen von denen des Gerichts klar
getrennt. Sachverständige sind fachkundi-
ge Beraterinnen und Berater des Gerichts
und haben sich zu Rechtsfragen nicht zu
äußern. In der Praxis jedoch müssen Sach-
verständige häufig Rechtsbegriffe mit ih-
ren jeweiligen Fachkenntnissen ausfüllen,
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sodass ihre Tätigkeit auch normative Ele-
mente enthält. Darüber hinaus ist der „(re-
visionsrechtliche) Anreiz, dem Gutachten
zu folgen, [. . . ] unwiderstehlich“1, sodass
sich ein komplexesMachtgefüge zwischen
Gerichten und Sachverständigen ergibt.
Gerade auf dem Gebiet der Rechtsmedi-
zin wird oft mit Begriffen gearbeitet, die
sich nicht allein mit naturwissenschaftli-
chen Fakten füllen lassen. Es werden nicht
nur Diagnosen anhand quasimathemati-
scher Befunde gestellt, sondern Verlet-
zungs- und Krankheitsfolgen in verschie-
dene Kontexte eingeordnet und interpre-
tiert. Rechtsmedizinischen Sachverständi-
gen kommt somit schon aus strukturellen
Gründen in StrafverfahreneinePosition zu,
die mit Macht verknüpft sein kann. Damit
besteht die Möglichkeit eines Machtmiss-
brauchs. Dieses Problem lässt sich auchan-
hand historischer Fälle veranschaulichen,
wie im Folgenden anhand eines prägnan-
ten Beispiels gezeigt werden soll.

Ausgehend von dem Vorwurf des Ho-
locaustüberlebenden Simon Wiesenthal,
medizinische Gutachter hätten Kriegsver-
brechern Schlupflöcher eröffnet und so zu
einer Art Amnestie verholfen [1, 8], die
Rede ist auch von „medizinischer Amnes-
tie“ [1, 11], wird nachfolgend der Fall des
SS-Oberführers Erich Ehrlinger beleuch-
tet. Einer der Gutachter zur Haft- und zur
Verhandlungsfähigkeit Ehrlingers war der
über seine Zeit hinaus bekannte Gerichts-
mediziner Berthold Mueller.

Ehrlinger (1910–2004) war ab 1931
Mitglied der Nationalsozialistischen Deut-
schen Arbeiterpartei (NSDAP), ab 1935
Offizier im Sicherheitsdienst (SD) der
Schutzstaffel (SS) und stieg bis Ende des
Kriegs zum Amtschef im Reichssicher-
heitshauptamt und SS-Oberführer auf.
Während des Zweiten Weltkrieges war
Ehrlinger als Vertreter „kämpfender Ver-
waltung“ [12] Einsatzgruppenleiter der
Sicherheitspolizei und des SD in den be-
setzten Ostgebieten. In dieser Rolle wurde
Ehrlinger zum „Massenmörder an vorders-
ter Front“ [6]. Nach dem Krieg versteckte
sich Ehrlinger unter falschem Namen, bis
er anlässlich des Vorwurfs, eine Doppel-
ehe zu führen und Unterhaltszahlungen
zu versäumen, ausfindig gemacht wurde.

1 Boehme-Neßler [2,S.200].

Es folgten Ermittlungsverfahren mehrerer
Staatsanwaltschaften, darunter Karlsruhe
und Rottweil, wegen seiner Kriegsverbre-
chen,wobei keinesdieserVerfahren ineine
rechtskräftige Verurteilung mündete, da
Ehrlinger von medizinischen Gutachtern
die dauerhafte Verhandlungsunfähigkeit
bestätigt wurde.

Zwar wurde der Fall Ehrlinger von his-
torischer Seite bereits eingehend unter-
sucht [9], eine fachinterne rechtsmedizi-
nische Analyse hinsichtlich der Plausibi-
lität der vorgetragenen gesundheitlichen
Beschwerden und der Schlüssigkeit der
rechtsmedizinischen Gutachten fehlt aber
bislang und könnte die historischen Er-
kenntnisse zu den beteiligten Personen
und ihren Entscheidungen sinnvoll ergän-
zen. Als medizinisches Fach, das im Dienst
der Öffentlichkeit steht, hat die Rechtsme-
dizin zudem ein eigenes Interesse, kritisch
auf ihre Vergangenheit zu blicken. Dabei
ist in den letzten Jahren wiederholt eine
differenzierte Betrachtung des Faches in
der Zeit des Nationalsozialismus erfolgt [5,
7].

Das Strafverfahren der Staatsanwalt-
schaftKarlsruhegegenEhrlinger soll indie-
sem ersten Teil des vorliegenden Beitrags
ingrobenZügen rekonstruiertwerden,mit
besonderemAugenmerk aufmedizinische
Belange und ihre Bedeutung. Im zweiten
Teil soll auf Berthold Mueller als Gutachter
und auf seine im Fall Ehrlinger erstatteten
Gutachten näher eingegangen werden. Es
soll hierbei der Frage nachgegangen wer-
den, ob und inwiefern sich der Vorwurf
Wiesenthals gegenüber Berthold Mueller
aus rechtsmedizinischer Sicht bestätigen
lässt.

Material und Methoden

Um auf das archivalische Quellenmaterial
über die strafrechtliche Verfolgung Ehrlin-
gers zugreifen zu können, war zunächst
ein Antrag auf die Verkürzung von Sperr-
fristen beim Generallandesarchiv Karlsru-
he zu stellen. Nach Genehmigung einer
Einsichtnahme des Archivguts zu wissen-
schaftlichen Zweckenwurde bei einer sehr
umfangreichen Gesamtüberlieferung von
185 Aktenheften eine Vorauswahl relevan-
ter Akten getroffen, die zur Einsichtnahme
in den Lesesaal bestellt wurden. Es folg-
te die Analyse der Akten im Hinblick auf

die genannte Fragestellung. Als wichtige
Quelle erwies sich hierbei insbesondere
die mit der Signatur 309 Karlsruhe 2970
[4] bezeichnete Akte.

Ergebnisse

Das Strafverfahren gegen Ehrlinger
ab dem Urteilsspruch des
Landgerichts Karlsruhe

Zusammengefasst geht aus den archi-
vierten Akten hervor, dass der zu die-
sem Zeitpunkt 51-jährige Erich Ehrlinger
(. Abb. 1) am 20.12.1961 wegen eines
in Mittäterschaft begangenen Verbre-
chens der gemeinschaftlichen Beihilfe
zum Mord in 1045 Fällen und wegen
eines versuchten Mordes zu 12 Jahren
Zuchthaus und zum Verlust der bürger-
lichen Ehrenrechte auf die Dauer von
5 Jahren verurteilt wurde. Der Haftbefehl
gegen Ehrlinger, der am 09.12.1958 inhaf-
tiert worden war, wurde aufrechterhalten.
Allerdings blieb Ehrlinger zunächst Unter-
suchungsgefangener, da das Urteil nicht
rechtskräftig wurde. Sowohl Ehrlinger mit
seinem Verteidiger Rudolf Aschenauer
als auch die Staatsanwaltschaft legten
das Rechtsmittel der Revision ein. Die
Staatsanwaltschaft begründete ihren Re-
visionsantrag u. a. damit, dass Ehrlinger
nur wegen eines Verbrechens der Bei-
hilfe zum Mord verurteilt wurde, also
Tateinheit angenommen wurde, obwohl
nach Auffassung der Staatsanwaltschaft
Tatmehrheit vorlag. Die Revisionsbegrün-
dung der Verteidigung fußte u. a. auf der
Behauptung, dass die Tötungen von jüdi-
schen Personen nicht erfolgt seien, weil
es sich um jüdische Personen handelte,
sondern im Rahmen allgemeiner Befehle
zum Vorgehen gegen Partisaninnen und
Partisanen.

Der Bundesgerichtshof verwarf die
Revision Ehrlingers. Auf die Revision
der Staatsanwaltschaft hin wurde das
Urteil gegen Ehrlinger am 28.05.1963
aufgehoben; die Sache wurde zur neuen
VerhandlungandasSchwurgerichtzurück-
verwiesen. Die Hauptverhandlung wurde
für Ende 1963 geplant, doch dazu kam
es nicht, weil Ehrlinger eine Magenperfo-
ration erlitt und operiert werden musste.
Die Neuverhandlung wurde verschoben.
Es folgten 2 Bandscheibenoperationen
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Abb. 19Der Ange-
klagte Ehrlinger im
Schwurgerichtssaal
in Karlsruhe 1961.
(©Stadtarchiv Karls-
ruhe,mit freund-
licher Genehmi-
gung. Bildsignatur:
Stadtarchiv Karlsru-
he 8/BA Schlesiger
A8b/71/4/re)

Ehrlingers. Im April 1965 wurde der Haft-
befehl wegen stationärer Behandlungen
vorübergehend aufgehoben, im Oktober
1965 schließlich außer Vollzug gesetzt.
Am 28.06.1968 wurde das Verfahren vor-
läufig eingestellt; ausschlaggebend war
ein Gutachten Berthold Muellers zur Haft-
und zur Verhandlungsfähigkeit Ehrlingers.
Etwa ein Jahr später erstattete Mueller
ein weiteres Gutachten. Die endgültige
Einstellung des Verfahrens erfolgte nach
einem Gutachten des psychiatrischen
Sachverständigen Otto Hallen aus dem
Juni 1969. Diesem Gutachten zufolge,
dem Mueller beitrat, soll Ehrlinger psych-
iatrischerseits „zweifelsfrei“ weder haft-
noch verhandlungsfähig gewesen sein,
und eine Besserung seines Zustandes
wäre nicht zu erwarten gewesen [3].

Danach lebte der bei Einstellung des
Verfahrens 58 Jahre alte Ehrlinger noch
über 35 Jahre bis Juli 2004 in Karlsruhe,
unternahmSpaziergänge, begleitete seine
Frau auf Einkaufsfahrten [10] und verrich-
tete Gartenarbeit [8].

Der Gesundheitszustand Ehrlingers
als wiederkehrendes Thema in den
Akten bis zur Haftentlassung

Die wörtlichen Zitate sind sämtlich aus der
nichtpaginiertenAktemit der Signatur 309
Karlsruhe 2970 [4] übernommen.

Vor dem Hintergrund des dann folgen-
denVerfahrensganges ist durchaus erwäh-
nenswert, dass Ehrlingers Gesundheitszu-
stand bereits vor dem Urteil des Landge-
richts Karlsruhe Thema in den Akten war.
Mit einem Schreiben vom 04.03.1960 an
das Justizministerium reagierte die Staats-
anwaltschaftKarlsruheaufeinenbeschlag-
nahmten Brief, den die Ehefrau Ehrlin-
gers, seine ehemalige „Kriegssekretärin“2,
[11] an ihren Mann adressiert hatte und
in dem sie die Behandlung ihres Man-
nes inderUntersuchungshaftanprangerte,
auch mit Verweis auf seine gesundheit-
liche Verfassung. In dem Schreiben der
Staatsanwaltschaft heißt es: „Der frühere
SS-Oberführer Erich Ehrlinger wurde am
09.12.1958 in Untersuchungshaft genom-
men.Er istverdächtig, [. . . ]dieErschiessung
von mehreren Tausend Juden und poten-
ziellen Gegnern des Nationalsozialismus,
darunter Frauen und Kindern angeord-
net und durchgeführt zu haben. [. . . ] Die
Untersuchungshaft wurde wegen Flucht-
verdacht und Verdunkelungsgefahr ver-
hängt. [. . . ] Trotz erheblicher Bedenken
wurdenderEhefrauEhrlingers,die [. . . ]Mit-
wisserin sein dürfte, [. . . ] regelmäßig Besu-
che gestattet, mit Ausnahme der Zeit in-
nerhalb seiner Vernehmung [. . . ] zwischen
dem 20.04.1959 [. . . ] und 14.05.1959 [. . . ].

2 Wiesenthal [11,S.2].

In diese Zeit fällt auch die Beschlagnahme
eines Briefes der Frau Ehrlinger an ihren
Ehemann [. . . ] Die Vernehmung Ehrlingers
wurde [. . . ] auf Wunsch des Beschuldigten
am 01.06.1959 wegen körperlichen Unbe-
hagens abgebrochen. Er hat sich in der Fol-
gezeit geweigert, sich vernehmen zu las-
sen, obwohl er vom Arzt nicht für verneh-
mungsunfähigerklärtworden ist. Ehrlinger
leidet an einer leichten Blasenerkrankung.
Bis zum 01.06.1959 wurde vonseiten des
Beschuldigten nie der Wunsch geäußert,
wegen seiner Krankheit die Vernehmung
nicht weiterzuführen.“

Im Herbst 1963, also nach seiner Ver-
urteilung bzw. vor der geplanten Neu-
verhandlung, musste Ehrlinger notfallmä-
ßig am Magen operiert werden. Einer sei-
ner Fürsprecher, Karl Cerff, ein ehemali-
ger Funktionär der NSDAP, kontaktierte
daraufhin Bundesjustizminister Bucher. In
seinem Brief an Bucher ging er auf den
angeblich bereits vor der Magenopera-
tion schlechten Gesundheitszustand Ehr-
lingers ein und griff die Magenoperati-
on auf, um zu untermauern, dass Ehrlin-
ger in der Haft unwürdig behandelt wer-
de und freigelassen gehöre. Im Schreiben
vom 07.11.1963 hieß es: „Bei meinem Be-
such am 21. Mai d. J. habe ich Ihnen u. a.
auch den Fall Ehrlinger vorgetragen und
Ihnen über den besonders schlechten Ge-
sundheitszustand berichtet. Herr Ehrlinger
mußte in diesen Tagen plötzlich in ein
Karlsruher Krankenhaus eingeliefert wer-
den, da er einen Magendurchbruch hat-
te. M. E. wurde er ärztlich mangelhaft be-
treut. [. . . ] Der Mann ist seelisch und phy-
sisch so am Ende, daß das Schlimmste zu
erwarten ist. [. . . ] Herr Ehrlinger ist völlig
haftunfähig [. . . ] Nachdemvorübergehend
der Haftbefehl aufgehoben war, ist heute
ein neuer erlassen worden und ein Poli-
zeibeamter hat in seinem Krankenzimmer
Postenbezogen.Diesbedeuteteineerneu-
te seelische Belastung, die ihn und seine
Familieäußersterschüttert.Darf ichSie [. . . ]
bitten, [. . . ] für eine menschenwürdige Be-
handlung zu sorgen. [. . . ] Schließlich soll
aber hier doch kein Todesursteil vollstreckt
werden.“

Darauf reagierte die Staatsanwaltschaft
Karlsruhe am 28.02.1964 ebenfalls mit ei-
nem Schreiben an den Bundesjustizmi-
nister: „Bei dem Angeklagten [. . . ] traten
am 23.10.1963 starke Magenbeschwerden
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auf, denen er selbst zunächst keine be-
sondere Bedeutungbeigemessenhat. Die-
se Schmerzen verstärkten sich am nächs-
ten Tag, so dass der Gefängnisarzt zu-
gezogen werden musste. Da eine siche-
re Diagnostik sofort nicht möglich war,
hat Dr. ∎∎∎ [Name anonymisiert von den
Autoren] Röntgenaufnahmenangeordnet,
die am 25.10.1963 vormittags aufgenom-
men wurden. Dabei ergab sich Verdacht
auf einen Magendurchbruch, worauf Ehr-
linger sofort in die Städt. Krankenanstal-
ten Karlsruhe überführt und am gleichen
Tag dort operiert worden ist. Das Land-
gericht [. . . ] hat deshalb [. . . ] den Haft-
befehl vorübergehend ausser Vollzug ge-
setzt, weil Ehrlinger [. . . ] vorübergehend
haftunfähig geworden war. [. . . ]. Durch Be-
schluss vom 04.11.1963 hat die Strafkam-
mer des Landgerichts Rottweil mit Wir-
kung vom 07.11.1963 [. . . ] ihren Haftbe-
fehl wieder in Vollzug gesetzt [. . . ]. Die
Strafkammer I des Landgerichts Karlsru-
he hat den [. . . ] Haftbefehl [. . . ] wieder
in Vollzug gesetzt, nachdem nach Aus-
kunft des Chefarztes [. . . ] die Transportfä-
higkeit [. . . ] bejaht worden ist. Ehrlinger
befindet sich also seit 11.11.1963 in der
Krankenabteilung der Landesstrafanstalt
Hohenasperg [. . . ]. Die [. . . ] längere ärzt-
liche Behandlung ist [. . . ] gewährleistet.
Die [. . . ] Hauptverhandlung wird erst auf
einenZeitpunkt festgesetzt, zudemEhrlin-
ger zweifelsfrei verhandlungsfähig ist [. . . ].
Bei dem Verfasser der Eingabe handelt
es sich um den [. . . ] früheren HJ-Ober-
gebietsführer Karl Cerff. Cerff gehört der
Hiag (Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitig-
keit) Kreisgemeinschaft Karlsruhe an, in
der m.W. vorwiegend ehemalige SS-An-
gehörige betreut werden.“

Offenbar erholte sich Ehrlinger zu-
nächst schlecht von den Folgen der
Magenperforation. Zusätzlich wurde eine
operationswürdige Bandscheibenproble-
matik bei Ehrlinger festgestellt. So heißt
es in einem Schreiben der Staatsanwalt-
schaft Karlsruhe vom 12.08.1964: „Der
Leitende Arzt des Zentralkrankenhauses
Hohenasperg [. . . ] hat am 25.07.1964 über
den Gesundheitszustand des Angeklagten
Aufschluss gegeben. Ehrlinger leide an
einem Bandscheibenschaden, der früher
oder später operiert werden müsse. We-
gen des schlechten Allgemeinzustandes
sei die Operation z. Zt. nicht durchführbar.

Die Verhandlungsfähigkeitmüsse verneint
werden. Die Prognose hinsichtlich des All-
gemeinzustandes hänge wesentlich von
der Mitarbeitsbereitschaft des Patienten
ab.“

In den folgenden Wochen verbesserte
sich der Gesundheitszustand Ehrlingers,
wie einem Schreiben der Staatsanwalt-
schaft Karlsruhe vom 18.09.1964 zu ent-
nehmen ist: „Wie sich aus der in Ablich-
tung beiliegenden Auskunft des Leiten-
den Arztes des Zentralkrankenhauses Ho-
henasperg ergibt, ist im Gesundheitszu-
stand des Angeklagten Erich Ehrlinger ei-
ne merkliche Besserung eingetreten, die
die begründete Erwartung zulässt, dass er
in naher Zukunft den Anforderungen ei-
nermehrwöchigenHauptverhandlungge-
wachsen ist. [. . . ] Es ist vorgesehen [. . . ],
diese Hauptverhandlung [. . . ] in der ersten
Februarhälfte beginnen zu lassen. Aller-
dings muss wegen der beschränkten Ver-
handlungsfähigkeit des Angeklagten mit
einer zehnwöchigen Dauer der Hauptver-
handlung gerechnet und in Kauf genom-
men werden, dass diese durch eine Ver-
schlechterung des Gesundheitszustandes
–wobei die Mitarbeitsbereitschaft des An-
geklagten auch von Bedeutung ist – ein
vorzeitiges Ende findet.“

Der Optimismus der Staatsanwalt-
schaft, im Februar 1965 gegen Ehrlinger
verhandeln zu können, erwies sich als
unhaltbar. Eine Bandscheibenoperation
wurde nach Ansicht der Ärzte dringlicher,
indes war die in den Schreiben der Staats-
anwaltschaft erwähnte Mitarbeitsbereit-
schaft des Angeklagten gering. So erwies
sich Ehrlinger als wenig kompromissbe-
reit bei der Wahl des Operationsortes.
Zudem war wieder, wie bereits im Brief
Cerffs, Thema, dass Ehrlinger die Anwe-
senheit von Polizei- oder Justizbeamten
im Krankenhaus vehement ablehnte. Am
08.02.1965 schrieb die Staatsanwaltschaft
Karlsruhe: „Ferngespräch mit [. . . ], Hohen-
asperg: Ehrlinger verweigere nach wie vor
die Operation in Freiburg. Er nehme nur
wenig Nahrung zu sich. Die Schuld an
seiner Situation suche er bei anderen. Der
Umgang mit ihm sei sehr schwierig. [. . . ]
Leider hat sich die [. . . ] Erwartung, die er-
neute Hauptverhandlung [. . . ] im Februar
1965 beginnen zu können, nicht bestätigt.
DerGesundheitszustanddesAngeklagten,
dessenaufdieMenschenrechtskonvention

gestützte Haftbeschwerde [. . . ] verworfen
worden ist, hat sich wieder verschlechtert.
Im Dezember 1964 haben sowohl das
Alte-Vinzentius-Krankenhaus in Karlsruhe
als auch die Chirurgische Klinik der Uni-
versität Tübingen zur Vermeidung von
Lähmungserscheinungen die operative
Entfernung eines Bandscheibenvorfalls
empfohlen. Nachdem der Angeklagte sei-
ne Zustimmung zur Operation in Tübingen
erteilt hatte, wurde er am 28. Dezember
in die neurochirurgische Abteilung der
dortigen Universitätsklinik gebracht. Der
Haftbefehl wurde aufrechterhalten. Ehrlin-
ger zog seine Zustimmung zur Operation
zurück, da er daran Anstoss nahm, dass er
auf dem Flur vor dem Krankenzimmer von
Polizeibeamten in Zivil bewacht wurde.“

Schließlich wurde Ehrlinger im April
1965 imKatharinenhospital in Stuttgart an
denBandscheibenoperiert.DerHaftbefehl
wurde, wie aus den Akten hervorgeht, für
die Zeit des Klinikaufenthaltes außer Voll-
zuggesetzt. EinemSchreibenderStaatsan-
waltschaft Karlsruhe vom 18.08.1965 lässt
sich entnehmen, dass Ehrlingers Rehabi-
litation in der Haft nach Kräften unter-
stützt wurde. Man hielt ihn zu diesem
Zeitpunkt für verhandlungsfähig: „Ehrlin-
ger ist noch nicht frei von Beschwerden. Er
klagt über Schmerzen in der Gegend der
Operationsnarbe und über Übelkeit nach
den Mahlzeiten. Außerdem ist seine Be-
wegungsfähigkeit beeinträchtigt. Er kann
jedoch kürzere Strecken zu Fuß gehen.
Ehrlinger erhält Massagen, eine [. . . ] Son-
derdiät und ausserdem Bewegungsbäder.
Zu letzteren wird er eigens ins Kathari-
nenhospital nach Stuttgart gefahren. [. . . ]
Der leitende Arzt [. . . ] hält Ehrlinger für
verhandlungsfähig, jedoch öftere ärztliche
KontrollewährendderHauptverhandlung,
die mit Rücksicht auf den Gesundheitszu-
stand des Angeklagten wohl nur halbtags
stattfinden kann, für notwendig.“

Doch dann, am 07.10.1965, hieß es aus
Hohenasperg: „Bei einer Routineuntersu-
chungwurde festgestellt, dass sich der All-
gemeinzustand des U-Gefangenen E. (Zu-
stand nach wiederholter Bandscheiben-
operation, Früh-Dumping-Syndrom nach
Magenresektion, hypotone Kreislaufregu-
lationsstörung) wesentlich verschlechtert
hat. In den vergangenen Wochen hat E.
wieder 4 kg an Gewicht abgenommen [. . . ]
Gleichzeitig ist ein deutlicher Persönlich-
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keitsabbau mit Nachlassen der Konzentra-
tionsfähigkeit, des Gedächtnisses und der
Merkfähigkeit zu beobachten. Da außer-
dem bei zunehmend depressiver Verstim-
mung in jüngster Zeit suicidale Absichten
geäußert werden, ist zu befürchten, daß in
naherZukunftdieHafterstehungsfähigkeit
auch unter den Bedingungen des Zentral-
krankenhauses nicht mehr gegeben sein
wird.“

Wie aus einem Schreiben der Staatsan-
waltschaft Karlsruhe vom 18.10.1965 her-
vorgeht, arbeitete Ehrlingers Verteidiger
weiter daran, eine Haftentlassung Ehrlin-
gers zu erwirken, und hatte schließlich
Erfolg: „Der gesundheitliche Zustand des
Angeklagten [. . . ] hat sich erheblich ver-
schlechtert. Seit der Entlassung [. . . ] in
Stuttgart [. . . ] hat er 9 kg an Körperge-
wicht verloren. Bei einer Körpergröße von
184cm wiegt er noch 54,6 kg. [. . . ]. Am
16.10.1965 ging beim Landgericht Karls-
ruhe ein Antrag des Verteidigers [. . . ] ein,
den Haftbefehl [. . . ] aufzuheben. Hilfswei-
se wird beantragt, den Haftbefehl außer
Vollzug zu setzen. Zur Begründung wird
Haftunfähigkeit geltend gemacht. Ich be-
absichtige, [. . . ] einerAußervollzugsetzung
nicht entgegen zu treten.“

Die Staatsanwaltschaft verfügte ent-
sprechend am 21.10.1965: „Der Angeklag-
te [. . . ] wird heute [. . . ] auf freien Fuß ge-
setzt.“

Diskussion

Das Studium der Verfahrensakten hat An-
haltspunkte dafür ergeben, dass Ehrlin-
ger und seine Fürsprechenden seine ge-
sundheitlichen Belange taktisch einsetz-
ten, um das Verfahren zu verzögern und
letztlich eine Haftentlassung zu erreichen.
Ehrlinger lehntebereits vor seinerVerurtei-
lung Vernehmungen wegen gesundheitli-
cher Beschwerden ab, obwohl ärztlicher-
seits keine Vernehmungsunfähigkeit fest-
gestellt wurde. Seine Ehefrau ging sogar
so weit, die Vernehmungsunfähigkeit Ehr-
lingers für einen Zeitpunkt zu behaupten,
zu dem Ehrlinger selbst sich noch verneh-
men ließ. Zwar steht fest, dass Ehrlinger
nach dem Urteilsspruch des Schwurge-
richts Karlsruhe inderHaft schwer erkrank-
te, jedoch argumentierte auch sein Für-
sprecher Karl Cerff bereits vor der Magen-
perforation mit Ehrlingers angeblich re-

duziertemGesundheitszustand. Ehrlingers
EhefrauundKarlCerffsuggeriertenZusam-
menhängegesundheitlicher Beschwerden
mit den Haftbedingungen und versuchten
so, die Behördenunter Druck zu setzen. Ein
solcher Versuch wurde auch kurz nach der
Magenperforationunternommen, als Cerff
in einemBrief an denBundesjustizminister
aufdenangeblichdrohendenSuizidEhrlin-
gers anspielte, mit Verweis auf dessen Ge-
sundheitszustand während der Haft. Nach
der chirurgischen Behandlung der Magen-
perforation kam es im Zusammenhang
mit der dann auftretenden Bandscheiben-
problematik zu weiteren Verzögerungen,
die zumindest teilweise auf eine mangeln-
deKooperationsbereitschaft Ehrlingers zu-
rückzuführensind,wieausdenVerfahrens-
aktenhervorgeht. Indizien, diedie Vorwür-
feder EhefrauEhrlingersundCerffs stützen
würden, ließen sich den Akten nicht ent-
nehmen. Obwohl Ehrlinger nach den neu-
rochirurgischen Eingriffen massiert und zu
Bewegungsbädern nach Stuttgart gefah-
ren wurde, kam es nicht so weit, dass die
neue Hauptverhandlung begonnen wer-
den konnte. Als objektivierbare, aber von
Ehrlinger beeinflussbare Gesundheitsstö-
rung trat ein starker Gewichtsverlust auf,
als nicht sicher objektivierbare Störungen
wurden ein Nachlassen der Konzentrati-
onsfähigkeit und eine depressive Verstim-
mung geltend gemacht. Es sticht ins Auge,
dass als Diagnosen neben dem Zustand
nach Bandscheibenoperationen ohne An-
gabe aktueller diesbezüglicher Beschwer-
den ein Früh-Dumping-SyndromnachMa-
genresektion und eine hypotone Kreislauf-
regulationsstörung genannt wurden – je-
weils funktionelle Störungen, deren Aus-
wirkungen im Einzelfall v. a. von der In-
tensität der Beschwerden her schwer zu
widerlegen sind.Mandarf schließlichnicht
außer Acht lassen, dass Ehrlinger bei der
Neuverhandlung eine höhere Strafe zu be-
fürchten hatte und außerdemdieMöglich-
keit gesehen habenmuss, auch in Rottweil
und anderswo verurteilt zu werden.

Zu einer Neuverhandlung kam es nicht,
weil medizinische Gutachter eine dauern-
de Verhandlungsunfähigkeit Ehrlingers
postulierten.

Zusammenfassend ist festzustellen,
dass die detaillierte Betrachtung des
medizinischen Zustandsbildes anhand
der historischen Dokumente deutliche

Hinweiszeichen für eine wiederholte
mangelnde Kooperationsbereitschaft, an-
haltende Äußerungen von nicht sicher
objektivierbaren Symptomen und Aggra-
vationstendenzen ergaben. Die Feststel-
lung und Auseinandersetzung mit solchen
Anhaltspunkten stellt sowohl historisch
als auch aktuell eine Herausforderung für
medizinische Sachverständigen dar. Vor
diesem Hintergrund sollen die rechtsme-
dizinischen Gutachten Berthold Muellers
zur Frage der Haft- und Verhandlungsfä-
higkeit im zweiten Teil des Beitrags einer
näheren Betrachtung unterzogen werden.

Fazit für die Praxis

Die Sichtung archivierter Akten bedeutsamer
Strafverfahren durch Rechtsmedizinerinnen
und Rechtsmediziner kann von Historikerin-
nen und Historikern erhobene Befunde um
wichtige Einzelheiten ergänzen, wenn me-
dizinische Inhalte zu erklären und z.B. im
Hinblick auf die Anforderungen an ein sach-
verständiges Gutachten zu beurteilen sind.
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Abstract

The criminal proceedings against SS-Oberführer Erich Ehrlinger from a
medicolegal perspective. Part 1: Ehrlinger’s state of health as a
recurrent topic in the procedural files

Background: Forensicmedical experts have a complex role in criminal proceedings that
involves a great deal of responsibility. This can also be demonstrated on the basis of
historical cases. At the same time, historical findings can be viewed and supplemented
by medicolegal experts when it comes to the interpretation of medical findings and
the analysis of medical reports.
Objective: Based on the accusation of the Holocaust survivor Simon Wiesenthal that
medical doctors helped war criminals to a kind of amnesty with their expert opinions,
this paper examines the case of Erich Ehrlinger. In Ehrlinger’s case, the forensic physician
Berthold Mueller provided expert opinions on Ehrlinger’s fitness for detention and trial.
In this first part of the article, the criminal procedure conducted in Karlsruhe against
Ehrlinger is reconstructed in broad outline, with special attention to medical issues and
medical assessments during imprisonment.
Material and methods: After application for and approval of a reduction of the
retention period, the procedural files held in the General State Archives in Karlsruhe
were consulted and analyzed.
Results and discussion: The imprisoned Ehrlinger was undoubtedly seriously ill but he
repeatedly raised health complaints that could hardly be objectified. The analysis of
the case files revealed overall indications that Ehrlinger tactically used health concerns
to delay the proceedings and ultimately to obtain release from prison. Identifying and
addressing such situations has been a challenge for the medical expert both historically
and currently.

Keywords
History of forensic medicine · Expert evidence in criminal proceedings · National Socialism ·
Fitness for detention · Fitness for trial
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